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PERSONALIEN

Mei Weicheng

ist neuer CEO von Siemens 
in China. Mei, der zuvor 
Vorstandsvorsitzender bei 
Ford Motor in China war, 
tritt die Nachfolge von 
Richard Hausmann an, der 
nach fünfjähriger Tätigkeit 
in China nach Deutschland 
zurückkehrt und dort Pro-
jekte im Bereich intelligen-

te Stromnetze leiten wird.

Uwe Thesling

hat zum 1. Juni dieses Jah-
res die Position des stell-
vertretenden Präsidenten 
für Produktion und Logis-
tik der Volkswagen Group 
China übernommen. Er ist 
Nachfolger von Christian 
Koch, der als Präsident zu 
FAW-Volkswagen nach 
Chengdu wechselt. Thes-

ling ist seit 1987 bei Volkswagen beschäf-
tigt, war von 1993 bis 1995 bei FAW-Volks-
wagen in Changchun und zuletzt seit 2005 
in leitender Funktion in der Produktion des 
Volkswagenwerkes in Kassel tätig.

Wolf-Bernhard Kesten

wurde im März zum Profes-
sor für Wirtschaft am Qing-
dao Technology College 
berufen. Der Hamburger 
Wirtschaftsprofessor und 
China-EU-Berater wird 
in dieser Funktion beim 
Aufbau eines dualen Aus-
bildungs-Systems in der 
Provinz Shandong beraten. 

Kersten, der seit 2001 in Tianjin lebt, lehrt 
unter anderem an der MBA School der East 
China University of Technology and Social 
Science in Shanghai und im Auftrag der 
Frankfurt School of Finance and Manage-
ment am German Centre of Banking and 
Finance der CEIBS.

Alexander Häntzschel

verantwortet ab sofort die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Exzellenzclusters 
»Asien und Europa im glo-
balen Kontext« an der Uni-
versität Heidelberg. Zuvor 
hat er als freier Journalist 
aus Südostasien berichtet 
und als Teamleiter im Be-
reich Digitale Kommunika-

tion gearbeitet.

Jacques de Boisséson

ist neuer Präsident der Europäischen Han-
delskammer in China. Der Generalreprä-
sentant von Total in China ist Nachfolger 
von Jörg Wuttke.

Asien ist für deutsche Unternehmen 
nach Europa die zweitwichtigste 
Entsenderegion. 2009 schickte jedes 
zweite deutsche Unternehmen, das 
in Asien aktiv ist, seine Arbeitnehmer 
nach China, 15 Prozent sind in Thai-
land tätig und zwölf Prozent in Singa-
pur. Insgesamt erhöhte sich die Zahl 
der Entsendungen im Raum Asien in 
den vergangenen Jahren sichtlich. 
Was jedoch gleich bleibt, sind die typi-
schen Fehler, die Unternehmen beim 
Entsendeprozess machen. Der folgen-
de Fall soll die Herausforderungen 
für Personalverantwortliche bei der 
Umsetzung von Mitarbeitertransfers 
nach China skizzieren. 

Ilona Schröder leitet die Perso-
nalabteilung der Bau- und Gummi 
GmbH und soll den Personaltransfer 
des Projektmanagers Wolf nach Pe-
king organisieren. Bei der dortigen 
Niederlassung der Firma soll dieser für 
die kommenden drei Jahre tätig sein. 
Ihre Vorgesetzten hatten gehört, dass 
es so einiges zu beachten gebe, aber 
grundsätzlich würden sie vor allem in 
Bezug auf Wolfs Versicherungen gern 
alles weiter so handhaben wie bisher. 
Am Ende der Recherche weiß Schrö-
der, dass ihr Unternehmen eine Für-
sorgepfl icht gegenüber Wolf hat und 

dieser die Bau- und Gummi GmbH in 
die Haftung nehmen kann. Und zwar 
dann, wenn seine Entsendung in so-
zialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
nicht korrekt abläuft.

Wie vorgehen? Der Ausgangspunkt ist 
zunächst die individuelle Situation 
des Mitarbeiters. Wolfs unbefristeter 
deutscher Arbeitsvertrag wurde um 
eine Entsendevereinbarung ergänzt. 
In dieser ist unter anderem festgelegt, 
wie hoch die Auslandszulage ist, wie 
viele Heimfl üge ihm die Firma bezahlt 
und wie teuer die Mietwohnung sein 
darf. Sein Gehalt bezieht er von der 
chinesischen Niederlassung des Un-
ternehmens. Frau und Kinder hat er 
nicht, was aus organisatorischer Sicht 
für den Arbeitgeber günstig ist.

Was mit Wolfs Sozialversicherung 
passieren soll, erschließt sich aller-
dings aus der Entsendevereinbarung 
nicht. 

Rechtsgrundlage ist entscheidend. 
Dafür muss Ilona Schröder in erster 
Linie klären, welches Recht über-
haupt greift. Bezogen auf die soziale 
Sicherheit gelten grundsätzlich die 
Rechtsvorschriften des Beschäfti-
gungsstaates, es sei denn, es gibt 
eine entsprechende Vereinbarung 
zwischen Deutschland und China. 
Zwischen beiden Ländern besteht ein 
so genanntes Sozialversicherungsab-
kommen, das allerdings Hongkong 
und Macao nicht einschließt. Und: 
Das Abkommen umfasst nur die Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung, 
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Kompliziert, aber 
machbar
Probleme der Entsendung
China hat sich zu einem der wichtigsten Entsendungsländer für 
deutsche Unternehmen gemausert. Doch noch immer unterlau-
fen den Personalabteilungen gravierende Fehler, wenn es um die 
soziale Absicherung ihrer Mitarbeiter geht.  

CC_07_2010_Druckerei.indd   62CC_07_2010_Druckerei.indd   62 21.06.2010   13:17:53 Uhr21.06.2010   13:17:53 Uhr



CHINACONTACT
7 ⁄ 2010

63

PERSONAL & MANAGEMENT

nicht jedoch die anderen Zweige 
der Sozialversicherung. Dank dieser 
Regelung könnte Wolf theoretisch 
– vorausgesetzt, er erfüllt die Entsen-
dekriterien –  weiterhin in der deut-
schen Arbeitslosen- und Rentenversi-
cherung bleiben. Sollte er nach seiner 
Rückkehr aus China unverschuldet 
arbeitslos werden, bekommt er in je-
dem Fall Arbeitslosengeld, und wenn 
er erwerbsunfähig werden sollte, 
erhält er eine Invalidenrente – sofern 
seine Firma den Auslandseinsatz ord-
nungsgemäß regelt. 

Nach genauer Prüfung des Abkom-
mens wird klar, dass in Wolfs Fall die 
Kriterien für eine Entsendung nicht 

erfüllt werden. Die Konsequenz: Wolf 
muss in China arbeitslosen- und ren-
tenversichert werden. Keine besonders 
gute Option, denn die Leistungen aus 
der chinesischen Absicherung sind 
im Vergleich zur Bundesrepublik mi-
nimal. Aber es gibt die Möglichkeit 
einer Ausnahmevereinbarung, um 
in Deutschland versichert zu blei-
ben. Dazu muss ein Antrag auf die 
Weitergeltung der deutschen Rechts-
vorschriften bei der Deutschen Ver-
bindungsstelle Krankenversicherung 
Ausland eingereicht werden.

Ilona Schröder schafft es schließ-
lich, die Ausnahme zu erwirken, steht 

jedoch noch immer vor dem Problem, 
was mit Kranken-, Pfl ege- und Unfall-
versicherung passieren soll. Die Lö-
sung: Da das Abkommen diese Sozi-
alversicherungszweige nicht erfasst, 
kann deutsches Recht angewendet 
werden – konkret das vierte Sozialge-
setzbuch, das formuliert, wann ein 
Mitarbeiter tatsächlich als »entsandt« 
gilt. Nur eine formal korrekte Entsen-
dung ermöglicht es, weiter in Deutsch-
land kranken-, pfl ege- und unfallversi-
chert zu bleiben. Dafür müssen folgen-
de Kriterien erfüllt sein: 
� Der Arbeitnehmer muss sich auf 

Weisung seines Arbeitgebers ins 
Ausland begeben, um dort für ihn 
eine Tätigkeit zu erbringen.

� Das inländische Beschäftigungsver-
hältnis muss fortbestehen.

� Die Entsendung muss infolge der 
Eigenart der Beschäftigung oder 
vertraglich im Voraus zeitlich be-
grenzt sein. 

Entsendeparagraf greift nicht immer. 
In Wolfs Fall treffen gleich zwei Bedin-
gungen nicht zu: Zum einen trägt die 
Konzerntochter in China sein Gehalt, 
zum anderen wird er seine Weisun-
gen für die Zeit des Auslandseinsatzes 
ausschließlich von chinesischer Seite 
erhalten. Das bedeutet, er müsste theo-
retisch in China kranken-, pfl ege- und 
unfallversichert sein. Doch das Land 
kennt noch keine obligatorische Versi-
cherungspfl icht in diesen Zweigen. Da-
mit bleibt nur eins: Das entsendende 
Unternehmen muss Wolf privat absi-
chern. Da er auch auf Dienstreisen und 
Heimatbesuchen umfassenden Schutz 
genießen soll, wird dafür gesorgt, dass 
Kranken- und Unfallversicherung 
eine weltweite Gültigkeit und einen 
ähnlichen Leistungsumfang haben 
wie die gesetzlichen Absicherungen in 
Deutschland.

Schließlich bleibt noch zu ent-
scheiden, ob Wolf seine gesetzliche 
Krankenversicherung ruhend stellt 
(Anwartschaft) oder austritt. Da seit 
mehreren Jahren eine Krankenversi-
cherungspfl icht besteht, müssen die 
Kassen auch Rückkehrer aus dem Aus-
land wieder aufnehmen – auch wenn 
diese in der Zwischenzeit erkrankt 
sind. Damit spart sich Wolf die Kos-
ten für die Anwartschaftsversiche-
rung. �

Kriterien für eine Ausnahmevereinbarung 
zum Verbleib im deutschen Sozialversiche-
rungssystem

� Arbeitnehmer und Arbeitgeber stellen 
gemeinsam einen begründeten Antrag 
für den Verbleib des Arbeitnehmers in 
der deutschen Sozialversicherung

� die Entsendung ist von vornherein zeit-
lich befristet und

� während der Beschäftigung des Arbeit-
nehmers besteht eine arbeitsrechtliche 
Bindung (zum Beispiel in Form eines ak-
tiven oder auch ruhenden Arbeitsver-
hältnisses) zum Arbeitgeber in Deutsch-
land fort.
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